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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §119;

BAO §135;

Rechtssatz

Handlungen der Abgabenbehörde, die in irgend einer Form der Realisierung eines Abgabenanspruches dienen, führen

nicht dazu, dass ein Abgabep9ichtiger seiner O:enlegungsp9icht, Wahrheitsp9icht und Anzeigep9icht und damit auch

seiner Verpflichtung zur Einreichung von Abgabenerklärungen, enthoben wäre.
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